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Zur Beherzigung.
TaS Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau erläßt an die Lehrer-

schaft ein Zirkular, worin es zu möglichster Vermeidung der körperlichen Strafe
mahnt. Es treffe den Vorwurf des Mißbrauche« oft Lehrer, denen im übrigen
für gute Schulführung nur Anerkennung gezollt wird. Der Beilage ,Z!i»
Sicherhritsgtkote zur körperlich«» Züchtigung", versaßt von dem angesehenen

thurgauischen Schulmann: Dekan Christinger in Hüttlingen, entnehmen wir fol»
gende beherzigenswerte Stellen pädagogischer Weisheit:

Du sollst da« Recht der Körp-rstrafe an dem Kinde nicht gewohnheits»
mäßig, sondern nur ausnahmsweise und so sparsam als möglich gebrauchen; denn
es vertrügt sich nur dann mit dem guten Geiste der Schule, wenn es selten ge»

braucht wirb.
Es ist ein guter Grundsatz der Strasrechtspflege, daß niemand unerhörter»

weise richten soll.
Von alters her und heute noch sind etliche Tatzen auf die stäche Hand

mit mehr oder minder Salzgehalt die ungefährlichste Art der körperlichen Züch-
tigung und tun den Dienst in der Regel vollkommen, wo überhaupt die Körper»
strafe etwa« ausrichten kann.

Du sollst das kränkliche oder schwüchliche^Aind, sowie auch das traurige
schonen; denn du kannst dir denken, wie «L einem freudlosen Herzen in allerlei
Pein zu Mute ist. Und das dumme und unbegabte Kind sollst du nicht be»

strafen um seiner großen Dummheit willen; denn eS leidet darunter schon

genug.
Bedenke auch wohl, daß dem Kinde die Haare und Ohren nicht zum

Ziehen, Rupfen und Ausreißen von Gott geschenkt sind, sondern daß sie einen

ganz ander» und höhern Zweck zu erfüllen^haben.
Das Ehrgefühl ist ein starker Antrieb zum Guten in der kindlichen Seele

und soll nickt zertreten, sondern gepflegt und geschont werden. Unter vielen
Schlügen aber kommt es um. und unt r allzu häufigem Schelten wird es ver-
bittert.

Tu sollst in keinem Fall ohne Vorbedacht nur die Strafart wählen, welche

dir gerade die kürzeste und bequemste scheint, sondern diejenige, welche bei einiger
Ueberlegung den sichersten Erfolg verspricht. Denn der oberste Zweck der Schul»
strafe ist nicht Sühne, sondern Besserung und Erziehung.

Du sollst jedes Kind, da« deiner Leitung anvertraut ist, nach seiner gei»

stigen Natur kennen lernen und darnach seine ganze Behandlung einrichten. Was
dem einen gesund und nützlich ist, kann dem andern zum Schaden sein. Man
soll auch nicht mit Kanonen auf Sperlinge schießen und nicht mit Vogelstaub
auf Elefanten. Wenn du aber nicht alle keiinen lernen und nicht ganz ihrer
Natur gemüß behandeln kannst, so sollst du doch allen mit freundlichem Wohl-
wollen begegnen in der stillen Zuverficht, daß sie in der großen Mehrheit willig
seien, ihre Pflicht zu tun. — 6.

BundeSschulsubvention. Red. Baumberger plädiert in den .Neue
Zürcher Nachrichten" dafür, .allfällig neue Bundesmittel für Schulzwecke nicht

für die Volksschule, sondern für die Hochschulen zu bewilligen."
Lehrermangel. Wie die Zürichsee-Zeitung' berichtet, dürfte sich nüch»

sten« im Kanton Zürich ein unliebsamer Mangel an Vrimarlehrern bemerkbar
machen, nachdem ein solcher von Sekundarlebrern bereits länger besteht. Schon
jetzt müssen pensionierte Lehrer und verheiratete Lehrerinnen in Anspruch ge-

nommen werden. Die Erziehungsdirektion habe erklärt, daß sie keine Vikare
mehr zur Verfügung hab«, infolgedessen amtet auch in Thalwil eine unpatentierte
Lehrerin, welche sich allerdings über entsprechende Befähigung als Lehrerin einer
Haushaltungsschule ausgewiesen hat.


	Zur Beherzigung

